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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Bebauungsplan Nr. 1c/5 1.Änderung 
 
Folgende Eingabesteller/innen haben sich im Rahmen der Beteiligung vom 04.05.2017 bis 19.05.2017 am Verfahren beteiligt: 
 
 

Hinweis gemäß DSGVO: 

Die in den Stellungnahmen der Öffentlichkeit enthaltenen Adressdaten werden im Rahmen der 

Ausreichung und Veröffentlichung von Beschlussunterlagen pseudonymisiert und mit einer Kennziffer 

versehen. Die Verarbeitung von Adressdaten ist erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des 

Abwägungsergebnisses nachzukommen. Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer 

gerichtlichen Prüfung erfordert die dauerhafte Speicherung personenbezogener Daten. Die Mitglieder 

der politischen Gremien haben die Möglichkeit die Stellungnahmen mit Namen bei Abteilung 610 

Stadtplanung und Umwelt anzufragen. 
 
 

Kenn
ziffer 

Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

1 03.05.2017 Keine Anregungen oder Bedenken Keine  Keine Abwägung erforderlich 

2 03.05.2017 Keine Anregungen oder Bedenken Keine   Keine Abwägung erforderlich 

3 03.05.2017 Keine Anregungen oder Bedenken Keine   Keine Abwägung erforderlich 
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Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Bebauungsplan Nr. 1c/5 1.Änderung 
Planstand Mai 2017 
  
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 26.04.2017 am Verfahren beteiligt:  
 
 

Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

 Kreisverwaltung   

1.  Kreisverwaltung 
Untere Landesplanungsbehörde  
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

30.05.2017 X 

2.  Kreisverwaltung 
Untere Naturschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

3.  Kreisverwaltung 
Untere Wasserbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

23.05.2017 X 

4.  Kreisverwaltung 
Büro des Landrates Brand- und Katastrophenschutz 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

  

5.  Kreisverwaltung 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 

19.07.2017 X 

 Obere Landesbehörden   
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

6.  SGD Nord,  
Regionalstelle Wasser- u. Abfallwirtschaft u. Bodenschutz 
Kurfürstenstraße 12-14 
56068 Koblenz 

22.05.2017 X 

7.  SGD Nord Regionalst. Gewerbeaufsicht 
Hauptstraße 238 
55743 Idar-Oberstein 

03.05.2017 X 

8.  Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe 
Ernst-Ludwig-Straße 2 
55116 Mainz 

  

9.  Landesamt für Geologie 
und Bergbau Rheinland-Pfalz 
Emy-Roeder-Straße 5 
55129 Mainz 

23.05.2017 X 

10.  Generaldirektion kulturelles Erbe 
Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Schillerplatz 44 
55116 Mainz 

05.05.2017 X 

 Polizei/Bundeswehr   

11.  Polizeiinspektion 
Ringstraße 3 
55543 Bad Kreuznach 

  

 Vermessung / Kataster / Grundstücke   

12.  Vermessungs- und Katasteramt 
Ostdeutsche Straße 28 
55232 Alzey 

  

13.  Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung 
Am Rilchenberg 65 
55743 Idar-Oberstein 

29.05.2017 X 

 Finanzen   

14.  Finanzamt  
Außenstelle KH  
Hochstraße 5-7 
55545 Bad Kreuznach 
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

 Industrie / Gewerbe   

15.  Industrie- u. Handelskammer 
Koblenz - Außenstelle KH 
Hochstraße 5-7 
55545 Bad Kreuznach 

06.06.2017 X 

16.  Handwerkskammer Koblenz 
über Kreishandwerkerschaft 
Rüdesheimer Straße 34 
55545 Bad Kreuznach 

  

 Verkehr   

17.  Landesbetrieb Mobilität 
Alzeyer Straße 27 
55543 Bad Kreuznach 

17.05.2017 X 

 Leitungsträger   

18.  Stadtwerke GmbH 
Bad Kreuznach 
Kilianstraße 9 
55543 Bad Kreuznach 

26.05.2017 X 

 Kirche   

19.  Stadtpfarrei Heilig Kreuz 
Zentrales Pfarrbüro 
Wilhelmstraße 37 
55543 Bad Kreuznach 

  

 Verwaltung KH   

20.  23 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft   

21.  30 Rechtsamt   

22.  32 Ordnungsamt   

23.  37 Amt für Brand- und Katastrophenschutz    

24.  60 Bauverwaltung   
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Lfd. Nr. Behörde/Träger öffentlicher Belange Datum Anregung 

25.  65 Bauordnung und  Gebäudewirtschaft 
 

  

 Naturschutzverbände   

26.  Naturschutzbund Deutschland (NABU)  
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Frauenlobstraße 15-19 
55118 Mainz 

  

27.  Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Hindenburgplatz 3 
55118 Mainz 

  

28.  Pollichia 
Verein für Naturforschung u. Landespflege e.V. 
Erfurter Straße  
67433 Neustadt a.d.W. 

  

 
 
 
Die folgende Tabelle enthält die Stellungahmen der Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange, die sich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach  § 
4 Abs. 1 BauGB geäußert haben sowie die Abwägungsvorschläge der Verwaltung: 
 
 

Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

1 Kreisverwaltung 
Untere Landespla-
nungsbehörde 

30.05.2017 

 

Keine Keine Abwägung erfor-
derlich 
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Nr.  Eingabesteller/in Datum Stellungnahme Äußerung und Erörterung der Verwaltung Abwägungsvorschlag 

3 Kreisverwaltung 
Untere Wasserbehörde 

23.05.2017 

 
 
 

Zu 1. Das Gebiet des Bebauungsplans liegt inner-
halb der Zone III des genannten  Wasserschutzge-
bietes. Der Hinweis zur Beachtung der Schutzbe-
stimmungen sollte als nachrichtliche Übernahme in 
den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
 
Zu 2. Das Gebiet des Bebauungsplans liegt wie 
ausgeführt zu einem großen Teil in einem über-
schwemmungsgefährdeten Bereich. Die Hinweise 
auf eine hochwasserangepasste Bauweise sollten 
als nachrichtliche Übernahme in den Bebauungs-
plan übernommen werden. 
 
Zu 3. Das Gebiet des Bebauungsplans liegt außer-
halb des gesetzlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebiets, bzw. grenzt im Süden an das Über-
schwemmungsgebiet an. Im äußersten Süden liegt 
ein kleiner Teilbereich innerhalb des Überschwem-
mungsgebiets. Dies betrifft jedoch  ausschließlich 
den Bereich auf der Ellerbachbrücke. Dennoch 
sollte den Anregungen der Unteren Wasserbehörde 
gefolgt werden. 
 
Zu 4. Die Herstellung des Einvernehmens mit der 
Unteren Wasserbehörde bei baulichen Maßnahmen 
im 40m Bereich des Ellerbachs sollte als nachricht-
liche Übernahme in den Bebauungsplan übernom-
men werden. 

Es wird empfohlen die 
Anregungen der Unteren 
Wasserbehörde wie 
dargestellt als Hinweise 
in den Bebauungsplan zu 
übernehmen. 
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5 Kreisverwaltung 
Untere Denkmal-
schutzbehörde 

19.07.2017 

 

In der Gestaltungssatzung, die mit der vorliegenden 
Änderung Teil des Bebauungsplans wird, wird da-
rauf hingewiesen, dass nahezu das gesamte Plan-
gebiet innerhalb der Denkmalzone liegt und eine 
Vielzahl von Einzeldenkmälern vorkommt. Ein wei-
terer Hinweis ist daher im Bebauungsplan nicht 
mehr erforderlich. 

Keine Abwägungsent-
scheidung erforderlich 

6 SGD Nord,  
Regionalstelle Wasser- 
u. Abfallwirtschaft u. 
Bodenschutz 

22.05.2017 

 

zu a) Gewässer 
 
Die Herstellung des Einvernehmens mit der Unteren 
Wasserbehörde bei baulichen Maßnahmen im 40m 
Bereich des Ellerbachs sollte als nachrichtliche 
Übernahme in den Bebauungsplan übernommen 
werden. 
 
Eine weitere Bebauung oder Geländeaufhöhung im 
10m Bereich des Ellerbachs im Bebauungsplange-
biet ist nicht vorgesehen. Die geplanten Änderun-
gen betreffen nicht die Regelungen zu Art und Maß 
der bauliche Nutzung sowie bauordnungsrechtliche 
Festsetzungen.  
 
Zu b) Überschwemmungsgebiet 
 
Das Gebiet des Bebauungsplans liegt außerhalb 
des gesetzlich festgesetzten Überschwemmungs-
gebiets, bzw. grenzt im Süden an das Über-
schwemmungsgebiet an. Im äußersten Süden liegt 
ein kleiner Teilbereich innerhalb des Überschwem-
mungsgebiets. Dies betrifft jedoch  ausschließlich 

Es wird empfohlen, die 
Anregungen der SGD 
Nord wie vorschlagen als 
nachrichtliche Hinweise 
in den Bebauungsplan zu 
übernehmen. 
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den Bereich auf der Ellerbachbrücke. Dennoch 
sollte den Anregungen der SGD Nord gefolgt wer-
den und darauf hingewiesen werden, dass für Bau-
maßnahmen im ÜSG eine wasserrechtliche Aus-
nahmegenehmigung nach § 78 WHG erforderlich 
ist. 
 
2. Grundwasserschutz 
 
Das Gebiet liegt in der Zone 3 des Wasserschutz-
gebietes „Bad Kreuznach, nördliche der Nahe“. Die 
Hinweise zur Bebauung im WSG sollten nachricht-
lich in den Bebauungsplan übernommen werden. 
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7 SGD Nord Regionalst. 
Gewerbeaufsicht 

03.05.2017 

 

Keine Keine Abwägungsent-
scheidung erforderlich 

9 Landesamt für Geolo-
gie und Bergbau 
Rheinland Pfalz 

23.05.2017 

 

 
Die Anregungen betreffen geltendes Bergrecht und 
geltende Regelwerke zum Umgang mit Baugrund 
sowie Empfehlungen  für Radonmessungen bei 
Neubauten. Sie sollten als Hinweise nachrichtlich in 
den Bebauungsplan übernommen werden.  
 
 

 
Es wird vorgeschlagen, 
die Anregungen als Hin-
weise nachrichtlich in den 
Bebauungsplan zu über-
nehmen. 
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10 Generaldirektion kultu-
relles Erbe 

04.05.2017 

 

In der Gestaltungssatzung, die mit der vorliegenden 
Änderung Teil des Bebauungsplans wird, wird da-
rauf hingewiesen, dass nahezu das gesamte Plan-
gebiet innerhalb der Denkmalzone liegt und eine 
Vielzahl von Einzeldenkmälern vorkommt. Ein wei-
terer Hinweis ist daher im Bebauungsplan nicht 
erforderlich. 
 
 

Keine Abwägung erfor-
derlich 

13 Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baube-
treuung 

29.05.2017 

 

Keine  Keine Abwägung erfor-
derlich 
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15 Industrie- und Han-
delskammer 

06.06.2017 

 

Keine Keine Abwägung erfor-
derlich 

17 Landesbetrieb Mobilität 17.05.2017 

 

Keine Keine Abwägung erfor-
derlich 

18 Stadtwerke Bad 
Kreuznach 

26.05.2017 

 

Keine Keine Abwägung erfor-
derlich 


